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§27
Wiederholungsprüfungen

(1) Lautet die Prüfungszensur entsprechend § 12 Abs. 4 oder 
die Abschlußzensur in einem Prüfungsgebiet oder die Zensur 
für die schriftliche Hausarbeit gemäß § 18 Abs. 7 „ungenü
gend“, ist die jeweilige Prüfung zu wiederholen.

(2) Wiederholungsprüfungen sind auch dann durchzufüh
ren, wenn in Prüfungsgebieten, die mit dem Erwerb eines 
Befähigungsnachweises verbunden sind, die Prüfungen nicht 
erfolgreich abgeschlossen wurden.

(3) Die Abschlußprüfung in einem Prüfungsgebiet kann 
zweimal wiederholt werden. Die erste Wiederholungsprüfung 
hat grundsätzlich in der festgelegten Ausbildungsdauer zu 
erfolgen.

(4) Die schriftliche Hausarbeit und nichtbestandene Nach
prüfungen gemäß § 26 Abs. 1 Buchstaben c und d sind nur 
einmal zu wiederholen. Bei e_iner Wiederholung der schrift
lichen Hausarbeit ist keine Lehrvertragsverlängerung vorzu
nehmen.

(5) Die Lehrkräfte haben Prüfungsteilnehmern in Vorbe
reitung auf Wiederholungsprüfungen Vorgaben für das 
Selbststudium zu geben, Übungsaufgaben zu stellen und Kon
sultationen zu gewähren.

(6) Wird keine Verlängerung des Lehr- bzw. Qualifizie- 
rungsvertrages vereinbart, können im Zeitraum eines Jahres 
nach Beendigung der Ausbildung die nicht bestandenen Ab
schlußprüfungen auf Antrag des Werktätigen vor der gleichen 
Prüfungskommission wiederholt werden. In Ausnahmefällen 
kann mit der Wiederholungsprüfung durch den Leiter der 
Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung des Rates des 
Kreises, in dessen Territorium sich der Sitz des Betriebes 
bzw. der Genossenschaft befindet, in dem der Werktätige 
tätig ist, eine andere Prüfungskommission beauftragt werden

(7) Die bei der Wiederholung von Abschlußprüfungen ge
zeigten Leistungen sind für die Festlegung der Prüfungs
zensur ausschlaggebend. Zur Bestimmung der Abschlußzensur 
behält die Vorzensur ihre Gültigkeit. Bei der Wiederholung 
der schriftlichen Hausarbeit ist die Zensur entsprechend § 18 
Abs. 6 festzulegen.

§28
Rechtsmittel

(1) Der Prüfungsteilnehmer kann gegen Entscheidungen der 
Prüfungskommission über Abschlußzensuren für Prüfungs
gebiete und der schriftlichen Hausarbeit sowie über das Ge
samtprädikat Beschwerde einlegen. Er ist darüber durch die 
Prüfungskommission zu belehren.

(2) Die Beschwerde ist mündlich oder schriftlich unter An
gabe der Gründe innerhalb von 2 Wochen nach Mitteilung 
der jeweiligen Abschlußzensur des Prüfungsgebietes, der 
schriftlichen Hausarbeit oder des Gesamtprädikats bei der 
Prüfungskommission einzulegen.

(3) Über die Beschwerde hat die Prüfungskommission in
nerhalb von 2 Wochen nach ihrem Eingang zu entscheiden. 
Wird der Beschwerde nicht stattgegeben, ist sie innerhalb 
dieser Frist dem Leiter der Abteilung Berufsbildung und Be
rufsberatung des Rates des Kreises, der die Prüfungskom
mission bestätigt hat, zur endgültigen Entscheidung zuzulei
ten. Der Einreicher der Beschwerde ist darüber zu informie
ren. Die Entscheidung ist innerhalb von weiteren 2 Wochen 
zu treffen.

(4) Der Einreicher der Beschwerde hat das Recht, im Be
schwerdeverfahren gehört zu werden. Vor der endgültigen 
Entscheidung sind die strittigen Fragen unter Einbeziehung 
des Einreichers der Beschwerde und der Prüfungskommis
sion, die der Beschwerde nicht stattgegeben hat, sowie durch 
eigene Festlegungen zu klären.

(5) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht getroffen werden, ist dem Einreicher der Be

schwerde rechtzeitig ein Zwischenbescheid unter Angabe der 
Gründe sowie des voraussichtlichen Abschlußtermins zu 
geben.

(6) Entscheidungen der Prüfungskommission oder des Lei
ters der Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung des 
Rates des Kreises über die Beschwerde haben schriftlich zu 
erfolgen, sind zu begründen und dem Einreicher der Be
schwerde nachweisbar zu übermitteln.

§29
Kontrolle und Auswertung 
der Facharbeiterprüfung

(1) Die Betriebe und Genossenschaften sowie die Direk- 
toren/Leiter der Einrichtungen der Berufsbildung sichern, 
daß die Ergebnisse der Facharbeiterprüfung mit den pädago
gischen Leitungskräften, Lehrkräften, Lehrfacharbeitern bzw. 
Lehrbeauftragten gemeinsam mit den Vorsitzenden der Prü
fungskommissionen ausgewertet werden. Auf der Grundlage 
der Auswertung sind erforderliche Maßnahmen für eine hohe 
Qualität der Berufsbildung einzuleiten.

(2) Die Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung des 
Rates des Kreises kontrolliert die Einhaltung der Festlegun
gen dieser Anordnung. Sie ist berechtigt, bei Verstößen gegen 
diese Anordnung die erforderlichen Korrekturen zu veran
lassen.

(3) Die Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung des 
Rates des Kreises sichert die statistische Abrechnung auf der 
Grundlage der von der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik und vom Staatssekretariat für Berufsbildung heraus
gegebenen Richtlinien zur Berichterstattung über die Ab
rechnung der Facharbeiterprüfungen der Lehrlinge und Werk
tätigen.

(4) Die Betriebe oder Genossenschaften, deren Lehrlinge 
die Facharbeiterprüfung nicht in dem Territorium des Krei
ses ablegten, wo der Bilanzentscheid getroffen wurde, haben 
denjenigen Rat des Kreises, Abteilung Berufsbildung und 
Berufsberatung, über das Ergebnis der Facharbeiterprüfung 
der Lehrlinge namentlich bis zum 25. Februar bzw. 25. Juli 
eines jeden Jahres zu informieren, der den Bilanzentscheid 
erteilt hat.

§30
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. September 1986 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— die Anordnung vom 24. Februar 1978 über die Facharbei

terprüfung in der sozialistischen Berufsbildung — Fach
arbeiterprüfungsordnung — (GBl. I Nr. 9 S. 117),

— die Anweisung vom 1. Juni 1978 über die Anwendung des 
Prüfungsprotokolls zur Facharbeiterprüfung (Verfügun
gen und Mitteilungen des Staatssekretariats für Berufs
bildung Nr. 7 S. 57),

— die Hinweise vom 9. April 1981 zur Ausfertigung der Zeug
nisse über die Berufsausbildung (Verfügungen und Mit
teilungen des Staatssekretariats für Berufsbildung Nr. 4 
S. 40) und

— die Hinweise vom 6. Juni 1978 zur Durchsetzung der. An
ordnung vom 24. Februar 1978 über die Facharbeiterprü
fung in der sozialistischen Berufsbildung — Facharbeiter
prüfungsordnung — (Verfügungen und Mitteilungen des 
Staatssekretariats für Berufsbildung Nr. 7 S. 62).

(3) Lehrlinge und Werktätige, die ihre Facharbeiteraus
bildung vor dem 1. September 1986 begonnen haben, sind 
nach der Facharbeiterprüfungsordnung vom 24. Februar 1978 
(GBl. I Nr. 9 S. 117) zu prüfen.

(4) Prüfungen in Lehrgängen der schweißtechnischen Aus
bildung sind entsprechend der Richtlinie des Zentralinstituts


